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Zielsetzungen

Erarbeitung einer wirksamen und zukunftsgerichteten
Behördenorganisation (GLR, KLR)

Verstetigung und Vereinfachungen im demokratischen
Wahl- und Abstimmungsverfahren

Einführung der neuen Strukturen auf Beginn der 
nächsten Amtsdauer (1.1.2005)



Projektpaket A:
Wahl- und Abstimmungsverfahren

Amtsbeginn

Amtsdauer

Amtszeitbeschränkung

Abstimmungskreise

Urnenöffnungszeiten

Karenzfrist

Bsatzig



Projektpaket B:
Behördenstrukturen

Zusammensetzung GLR/KLR

Wahlverfahren GLR/KLR

Unvereinbarkeiten

Geschäftsordnungen GLR/KLR



Projektpaket A (1)

Amtsdauer: 4 Jahre

Amtsbeginn:
- 1. Januar (erstmals 1.1.2005)
- Behördenwahlen anfangs Juni

Amtszeitbeschränkung
- 12 Jahre pro Behörde, max. 24 Jahre
- KLR (inkl. Landammann), GLR, Schulrat, Kommissionen
- Unterbruch, Übergangsregelung

Abstimmungskreise/Urnenöffnungszeiten:
- 1 zentrales Abstimmungsbüro Davos-Platz
- weiterhin dezentrale kundenfreundliche Urnenstandorte
- Vorverlegung Urnenöffnungszeiten am Wahlsonntag



Projektpaket A (2)

Karenzfrist: Abschaffung (ersatzlos)

Bsatzig:
- Stimmabgabe bei Landschaftswahlen analog Sachabstimmungen
- Bekanntgabe der Wahlresultate im Rahmen einer „Wahlfeier“
- Begriff „Landschaftswahlen“ anstelle Bsatzig/Landsgemeinde



Projektpaket B (1)

Zusammensetzung Grosser Landrat: 17 Mitglieder

Zusammensetzung Kleiner Landrat:
- Erhöhung Gesamtpensum auf 300 %
- Modell Status Quo vs. vollamtliches 3er-Gremium (Vernehml.)
- Auswirkungen auf Ruhegehaltsregelung  

Wahlverfahren:
- Beibehaltung Majorzverfahren für GLR
(Proporzverfahren als Alternative in Vernehmlassung)

- Wahl KLR weiterhin im Majorzverfahren

Geschäftsordnungen:
- GLR: Erarbeitung durch Spezialkommission
- KLR: Entscheid über zukünftiges Modell als Voraussetzung

(Ziel: Rechtssetzungskompetenz KLR)



Projektpaket B (2) Unvereinbarkeiten

Ausschlussgründe aufgrund Verwandtschaft:
- DRB 10 Art. 6 (ergänzt um „Schulrat“)

Unvereinbarkeit zwischen Behörden:
- DRB 10 Art. 6bis (unverändert)

U. zwischen Behörden und Gemeindeangestellten 
- klare Trennung (vertiefte Diskussion in der Vernehmlassung)
- Lehrkräfte, Verwaltung, Gemeindebetriebe (…), Stiftungen u.a.

U. zwischen Behörden- und anderer öffentl. Tätigkeit
- bestehende Praxis; im Einzelfall Ausstandsregelungen

U. zwischen Behördentätigkeit und privater Tätigkeit
- Offenlegung Interessenbindung (GLR, KLR); Ausstandsregelungen

Ausstandsgründe (DRB 10.3 Art. 12 / 10.31 Art. 5)


